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Gemeinnützigkeitsgesetz 2015: Neue 
Begünstigungen für Stiftungen und Fonds
Durch das Gemeinnützigkeitsgesetz 2015 (GG 2015), BGBl I 2015/160, sind gemäß § 4b EStG 
auch Zuwendungen zur ertragsbringenden Vermögensausstattung von Stiftungen und Fonds 
unter bestimmten Voraussetzungen abzugsfähig geworden. Diese Gebilde erfahren dadurch 
zwar attraktivere Rahmenbedingungen, doch weisen die neuen Bestimmungen auch einige Un-
zulänglichkeiten auf. Die Kontrolle der widmungsgemäßen Mittelverwendung begünstigt ver-
mögensausgestatteter Stiftungen unterliegt überdies einem genauen Überprüfungsverfahren, 
welche zu einer Art Nachversteuerung führen kann.(1)

1.	 Einleitung

Das von der Bundesregierung bereits im 
März 2015 medial angekündigte „Gemeinnützig-
keitspaket“ wurde doch erst Ende 2015 mit dem 
GG 2015 aus der „Warteschleife“(2) gehoben und 
damit einigen vom Gemeinnützigkeitssektor seit 
Längerem formulierten Forderungen zur Verbes-
serung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
zivilgesellschaftlichen Engagements zumindest 
teilweise Rechnung getragen. Einerseits erfolgten 
die Implementierung zeitgemäßer Regelungen 
über Stiftungen und Fonds(3) und Erleichterun-
gen in der BAO im Bereich der Unmittelbarkeit 
einer begünstigten Zweckverfolgung.(4) Ande-
rerseits wurde das EStG im Zusammenhang mit 
der Abzugsfähigkeit von Spenden durch das GG 
2015 und das Abgabenänderungsgesetz 2015, 
BGBl I 2015/163, zeitgleich zweimal novelliert.
(5) Insbesondere wurde die Möglichkeit der steu-
ermindernden Berücksichtigung von Zuwen-
dungen – sowohl begünstigte Zwecke als auch 
Empfänger betreffend – erheblich erweitert.(6) 
Herausragend ist dabei die in diesem Beitrag im 
Mittelpunkt stehende Einfügung des § 4b EStG, 
der eine weit über die Spendenabzugsfähigkeit 
im eigentlichen Sinn hinausgehende Berück-
sichtigung von Zuwendungen zum Zwecke der 
ertragsbringenden Vermögensausstattung an 
privatrechtliche Stiftungen oder damit vergleich-
bare Vermögensmassen ermöglicht.

Privatstiftungen profitieren auch unmittel-
bar von den mit dem GG 2015 herbeigeführten 
Neuerungen: Zuwendungen im Sinne von § 4a 

und § 18 Abs 1 Z 7 EStG (abzugsfähige Spen-
den) und Zuwendungen im Sinne von § 4b und 
§ 18 Abs 1 Z 8 EStG (abzugsfähige Zuwendun-
gen zur Vermögensausstattung) können fortan, 
soweit sie nicht bereits im Rahmen der Ermitt-
lung des Einkommens berücksichtigt werden, 
auch von den zwischensteuerpflichtigen Ein-
künften gemäß § 13 Abs 3 und 4 KStG als Son-
derausgaben in Abzug gebracht werden.

2.	Be günstigte Zuwendungen zur 
Vermögensausstattung gemäSS 
§ 4b EStG

2.1.	 Einleitende Überlegungen

Zuwendungen zur Vermögensausstattung 
einer gemeinnützigen Stiftung oder eines ge-
meinnützigen Fonds sind keine „klassischen“ 
Spenden im Sinne von § 4a und § 18 Abs 1 Z 7 
EStG, weil sie zur Vermögensausstattung und 
somit nicht unmittelbar für begünstigte Zwecke 
im Sinne des § 4a EStG verwendet werden. Da 
die gemeinnützige oder mildtätige und spen-
denbegünstigte Zweckverwirklichung von Stif-
tungen in der Regel durch aus der Vermögens
ausstattung erwirtschaftete Erträge finanziert 
wird, stellten Zuwendungen zur Vermögens-
ausstattung nach bisheriger Rechtslage keine 
Betriebs- oder Sonderausgabe dar.(7)

§  4b und §  18 Abs  1 Z  8 EStG sowie §  8 
Abs 4 Z 1 KStG schaffen für Zuwendungen zur 
ertragsbringenden Vermögensausstattung von 
Stiftungen und Fonds mit 1. 1. 2016(8) eine neben 
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(1)	 Der Dank der Autoren gilt Frau Mag. Melanie Kittl, Finanzamt Linz, für die kritische und sorgsame Durchsicht 
des Manuskripts.

(2)	 So Kirchmayr/Achatz, Gemeinnützigkeitspaket nur in der Warteschleife? taxlex 2015, 217.
(3)	 Vgl das im Rahmen des GG 2015 erlassene Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 (BStFG 2015); vgl dazu in 

diesem Heft den Beitrag von Babinek, Gemeinnützigkeitsgesetz 2015: Neue Rahmenbedingungen für gemein-
nützige Stiftungen, Aufsichtsrat aktuell 2/2016, 29.

(4)	 Vgl dort die §§ 40a und 40b BAO.
(5)	 Vgl Zirngast/Renner, Das „vollautomatische“ Verfahren zur Berücksichtigung abzugsfähiger Spenden, SWK 

2/2016, 65.
(6)	 Vgl zu den davon betroffenen Bereichen Kunst und Forschung ausführlich Zirngast/Renner, Neuerungen beim 

Spendenabzug: Begünstigte Zwecke und Empfänger, SWK 3/2016, 133.
(7)	 Vgl auch ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 15.
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die bisherige Spendenbegünstigung tretende 
steuerliche Abzugsfähigkeit mit dem Ziel, Stif-
tungen und Fonds vermehrt zur Unterstützung 
gemeinnütziger Zwecke heranzuziehen.(9) Zu-
wendungen zur unmittelbaren Zweckverwirk-
lichung der Stiftung fallen hingegen weiterhin 
unter das Regime des § 4a EStG.

Gegenstand der nachfolgenden Ausfüh-
rungen sind die im GG 2015 definierten Vor-
aussetzungen für die Abzugsfähigkeit(10) sowie 
der für bestimmte Fälle der Nichtbefolgung be-
stimmter Erfordernisse vorgesehene Zuschlag 
zur Körperschaftsteuer in Höhe von 30  % der 
zugewendeten abzugsfähigen Beträge oder des 
abzugsfähigen gemeinen Wertes der zugewen-
deten Wirtschaftsgüter. Dieser Zuschlag wird in 
den Gesetzesmaterialien als pauschale „Nach­
versteuerung“ des durch die Zuwendung zur 
Vermögensausstattung beim Stifter erzielten 
Steuervorteils bezeichnet.(11) Die für die Ab-
zugsfähigkeit zu erfüllenden Voraussetzungen 
betreffen einerseits in der Sphäre der empfan-
genden Stiftung selbst zu schaffende Rahmen-
bedingungen, andererseits vom Steuerpflichti-
gen zu berücksichtigende Höchstgrenzen.

2.2.	 Voraussetzungen in der Sphäre der 
empfangenden Stiftung samt Rechts­
folgen bei Nichteinhaltung

Zuwendungen (Stiftung, Zustiftung, Nach-
stiftung)(12) zum Zwecke der ertragsbringenden 
Vermögensausstattung an eine privatrechtliche 
Stiftung oder vergleichbare Vermögensmasse,(13) 
die die Voraussetzungen im Sinne der §§  34  ff 
BAO (Verfolgung bestimmter Zwecke) erfüllt 
und begünstigte Zwecke gemäß § 4a Abs 2 EStG 
(Abzugsfähigkeit) verfolgt, sind bis zu einem 
Höchstbetrag von 500.000 € unter folgenden Vo-
raussetzungen abzugsfähig (§ 4b Abs 1 EStG):
yy Zeitnahe Mittelverwendung (§ 4b Abs 1 Z 1 

EStG): Die Stiftung muss nach ihrer Rechts-
grundlage verpflichtet sein, die Erträge aus 
der Verwaltung der zugewendeten Vermö-
genswerte spätestens mit Ablauf des dritten 
Jahres nach dem Kalenderjahr des Zuflusses 
dieser Erträge ausschließlich für die in der 
Rechtsgrundlage angeführten begünstigten 
Zwecke gemäß § 4a Abs 2 EStG zu verwen-
den. Darunter fällt auch die Einstellung von 

höchstens 20 % der jährlichen Erträge in eine 
Rücklage, beispielsweise zur Vorsorge für 
künftige Investitionen im Vermögensstamm. 
Sieht die Rechtsgrundlage zwar eine entspre-
chende zeitnahe Mittelverwendung vor, wer-
den die Erträge faktisch aber nicht innerhalb 
des genannten Zeitraums entsprechend ver-
wendet, liegt unseres Erachtens zunächst nur 
ein (bloßer) Verstoß gegen die Rechtsgrund-
lage der Stiftung selbst vor.(14) Steuerliche 
Konsequenzen treten gemäß § 4b Abs 2 Z 3 
lit a EStG erst nach Ablauf von fünf Jahren 
(Von-Tag-zu-Tag-Berechnung, somit nicht: 
Kalenderjahren) nach dem Zeitpunkt der 
Zuwendung und zwar nur für die empfan-
gende Stiftung zu Tage: Die Stiftung hat einen 
Zuschlag zur Körperschaftsteuer in Höhe von 
30 % zu entrichten. Der Zuwendende ist hin-
gegen mit keinen Rechtsfolgen konfrontiert; 
die Zuwendung verbleibt abzugsfähig.
yy Mindestwidmungsdauer (§ 4b Abs 1 Z 2 

EStG): Eine Verwendung der zugewende-
ten Vermögenswerte selbst für die in der 
Rechtsgrundlage angeführten begünstigten 
Zwecke ist frühestens nach Ablauf des der 
Zuwendung zweitfolgenden Kalenderjahres 
zulässig. Die gemäß § 4b EStG zugewendeten 
Vermögenswerte müssen dem Vermögens-
stamm daher für mindestens zwei Kalen-
derjahre gewidmet sein. Eine dieser Bestim-
mung zuwiderlaufende Verwendung führt 
für die empfangende Stiftung wiederum zum 
Zuschlag zur Körperschaftsteuer (§ 4b Abs 2 
Z 2 EStG). Die Abzugsfähigkeit beim Zu-
wendenden bleibt auch hier unberührt.
yy Listeneintragung (§ 4b Abs 1 Z 3 EStG): Zum 

Zeitpunkt der Zuwendung muss (grund-
sätzlich) die Anerkennung als begünstigte 
Einrichtung aus der Liste gemäß § 4a Abs 7 
Z 1 EStG(15) hervorgehen. War dies im Zeit-
punkt der Zuwendung der Fall, wird die 
empfangende Stiftung jedoch innerhalb von 
fünf Jahren (nicht: Kalenderjahren) nach 
dem Zeitpunkt der Zuwendung in dieser 
Liste als nicht mehr begünstigt ausgewiesen, 
so kommt es auch hier wiederum nur für die 
Stiftung zu steuerlichen Konsequenzen (Zu-
schlag zur Körperschaftsteuer gemäß § 4b 
Abs 2 Z 3 lit b EStG).

(8)	 § 124b Z 274 EStG idF GG 2015.
(9)	 So ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 15.
(10)	 Zuwendungen zur Vermögensausstattung im Sinne des § 4b EStG unterliegen, sofern sie als Sonderausgaben 

geleistet werden, dem System der vollautomatischen Berücksichtigung des § 18 Abs 8 EStG idF GG 2015; vgl dazu 
ausführlich Zirngast/Renner, SWK 2/2016, 65 ff.

(11)	 Vgl ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 17.
(12)	 ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 15.
(13)	 Ausweislich der Gesetzesmaterialien wird damit der Stiftungsbegriff des § 1 Abs 1 StiftEG übernommen; vgl 

ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 15.
(14)	 Mangels Übereinstimmung von Rechtsgrundlage und tatsächlicher Geschäftsführung wird die Stiftung aller-

dings nicht als abgabenrechtlich begünstigt im Sinne der §§ 34 ff BAO anzusehen sein.
(15)	 Diese Liste wird vom Finanzamt Wien 1/23 geführt und bestätigt, dass die (bescheidmäßig festgestellten) Vor-

aussetzungen für die Anerkennung als spendenbegünstigte Einrichtung vorliegen.

Privatstiftungen profi-
tieren auch unmittelbar 
von den mit dem GG 
2015 herbeigeführten 
Neuerungen.
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yy Dauer der bisher begünstigten Zweckausübung 
(§ 4b Abs 1 Z 4 EStG): Erfolgt die Zuwendung 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Stiftung oder 
deren Vorgängerorganisation nicht bereits 
seit mindestens drei Jahren ununterbrochen 
im Wesentlichen unmittelbar (spenden)be-
günstigten Zwecken gemäß § 4a Abs 2 EStG 
gedient hat (und ist somit die Eintragung in 
die Liste begünstigter Empfängerorganisati-
onen gemäß § 4a Abs 8 Z 1 lit b EStG nicht 
zulässig), gilt die Zuwendung dennoch als 
Betriebs- oder Sonderausgabe, wenn die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme der Stiftung 
in die Liste nach Ablauf von drei Jahren(16) 
ab ihrer Errichtung vorliegen. Werden die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die 
Liste jedoch schlussendlich nicht zeitgerecht 
erfüllt, kommt ein (hier im Einzelnen nicht 
dargestelltes) differenziertes Rechtsfolgensys-
tem zur Anwendung.(17) Jedenfalls hat die 
Stiftung auch in diesem Fall den Zuschlag zur 
Körperschaftsteuer in Höhe von 30 % zu ent-
richten (§ 4b Abs 2 Z 1 EStG).

2.3.	 Höchstgrenzen abzugsfähiger 
Zuwendungen

Abzugsfähig sind die erstmalige Zuwendung 
sowie weitere in einem der folgenden vier Wirt-
schaftsjahre getätigte Zuwendungen unter fol-
genden Prämissen (§ 4b Abs 1 Z 5 lit a bis c, § 18 
Abs 1 Z 8 lit a und b EStG idF GG 2015):
yy Der Gesamtbetrag der abzugsfähigen Zu-

wendungen ist für den fünfjährigen Zu-
wendungszeitraum mit 500.000 € begrenzt. 
Innerhalb dieses Zeitraums kann diese 
Höchstgrenze grundsätzlich beliebig ausge-
schöpft werden.
yy Als Betriebsausgaben sind derartige Zuwen-

dungen insoweit abzugsfähig, als sie im Wirt-
schaftsjahr 10 % des Gewinns vor Berück-
sichtigung des Gewinnfreibetrags im Sinne 
des § 10 EStG nicht übersteigen.(18) Subsidiär 
kommt eine Berücksichtigung als Sonderaus-
gabe (§ 18 Abs 1 Z 8 EStG) in Betracht.
yy Als Sonderausgaben sind Zuwendungen in-

soweit abzugsfähig, als sie zusammen mit 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
im Kalenderjahr der erstmaligen Zuwen-
dung und den folgenden vier Kalenderjah-
ren insgesamt den Betrag von 500.000 € und 
im Kalenderjahr der jeweiligen Zuwendung 
10 % des sich nach Verlustausgleich erge-
benden Gesamtbetrags der Einkünfte nicht 
übersteigen.

3.	Be günstigungen im Bereich der 
Körperschaftsteuer

3.1.	 Zwischensteuer-Entlastung bei 
Privatstiftungen

Das GG 2015 bringt für Privatstiftungen 
auch unmittelbar bedeutsame Verbesserungen 
mit sich. § 13 Abs 1 Z 4 KStG idF GG 2015 ge-
stattet, dass Zuwendungen im Sinne von § 4a 
und § 18 Abs 1 Z 7 EStG (Spenden) und solche 
im Sinne von § 4b und § 18 Abs 1 Z 8 EStG (Zu-
wendungen zur Vermögensausstattung), soweit 
sie nicht bereits im Rahmen der Ermittlung des 
Einkommens berücksichtigt werden, auch von 
den zwischensteuerpflichtigen Einkünften ge-
mäß § 13 Abs 3 und 4 KStG als Sonderausgabe 
in Abzug gebracht werden können. Die Neure-
gelung ist ab der Veranlagung für das Kalender-
jahr 2016 anzuwenden (§ 26c Z 59 KStG). 

Zuvor konnten von Privatstiftungen getä-
tigte Spenden nur berücksichtigt werden, wenn 
neben den zwischensteuerpflichtigen Ein-
künften andere Einkünfte erzielt wurden. Eine 
Entlastung von der Zwischensteuer war man-
gels KESt-Abzugs (§ 94 Abs 6 lit e EStG) nicht 
möglich.(19) Die mit dem GG 2015 geschaffene 
Abzugsfähigkeit ist mit 10 % der zwischensteu-
erpflichtigen Einkünfte beschränkt. Ist Empfän-
ger der Zuwendung wiederum eine Stiftung und 
erfolgt die Zuwendung zur ertragsbringenden 
Vermögensausstattung der empfangenden Stif-
tung, so ist überdies die absolute Deckelung mit 
500.000 € (vgl § 4b EStG) zu beachten.

3.2.	 Befreiung von der Kapitalertrag­
steuer für Zuwendungsempfänger

Bei inländischen Körperschaften des öffent-
lichen Rechts sowie privatrechtlichen Körper-
schaften, soweit sie von der (unbeschränkten) 
Körperschaftsteuerpflicht befreit sind (be-
schränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs 3 
Z 2 und 3 KStG), erstreckt sich die Steuerpflicht 
grundsätzlich auch auf Einkünfte, bei denen die 
Steuer durch Steuerabzug erhoben wird (Kapi-
talertragsteuer). Das GG 2015 sieht allerdings 
auch insoweit eine Begünstigung vor: Diese 
Steuerpflicht gilt gemäß § 21 Abs 2 Z 6 KStG un-
ter anderem nicht für Kapitalerträge aufgrund 
von Zuwendungen von nicht unter § 5 Z 6 KStG 
fallenden Privatstiftungen und von vergleich-
baren ausländischen Stiftungen oder sonstigen 
Vermögensmassen (§ 27 Abs 5 Z 7 Teilstrich 1 
und 3 EStG), wenn der Empfänger gemäß § 4a 
oder § 4b EStG spendenbegünstigt ist.(20)

(16)	 Gemeint wohl: spätestens nach Ablauf von drei Jahren.
(17)	 Vgl dazu im Detail Zirngast/Renner, SWK 3/2016, 138 f.
(18)	 Vgl ebenso § 4a Abs 1 Satz 1 EStG; dazu Renner in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn, EStG, § 4a Rz 13 ff.
(19)	 Vgl auch ErlRV 889 BlgNR 25. GP, 18.
(20)	 Vgl Prillinger in Lang/Rust/Schuch/Staringer, KStG2 (2016) § 21 Rz 133; Blasina/Modaressy/Schellmann in 

Quantschnigg/Renner/Schellmann/Stöger/Vock, KStG24 (2013) § 8 Rz 208 (jeweils zur Rechtslage vor dem GG 2015).

Die für die Abzugs
fähigkeit zu erfüllen-

den Voraussetzungen 
betreffen einerseits in 

der Sphäre der emp-
fangenden Stiftung 

selbst zu schaffende 
Rahmenbedingungen, 

andererseits vom 
Steuerpflichtigen zu 

berücksichtigende 
Höchstgrenzen.
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